
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der First Sensor AG am 26.05.2020 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei den Beschlussfassungen wie folgt auszuüben. 

TOP 1: keine Beschlussfassung 

TOP 2: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 3: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 4: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 5: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 6: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 7: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 8: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 9: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 10:  DSW-Empfehlung: NEIN 

1. Die Garantiedividende/Ausgleichszahlung und der angebotene Abfindungsbetrag sind zu 
gering. Die Kursentwicklung spricht für Stabilität trotz der derzeitigen Krise. 
 

2. Angesichts der Bedeutung des Beschlusses wäre eine Aussprache in einer 
Präsenzversammlung geboten, die schnellstmöglich nach Aufhebung der geltenden 
Beschränkungen einberufen werden sollte.  

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

